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Nach den Materialien zur 2. Dienstrechts-Novelle 2009, BGBl. I Nr. 153/2009, mit der § 57a RStDG eingeführt und zur

Erläuterung insoweit auf die Ausführungen zu dem mit derselben Novelle gescha=enen § 43a BDG 1979 verwiesen

wurde, versteht man unter Mobbing eine kon>iktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kolleginnen und

Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei der die angegri=ene Person

unterlegen ist und von einer oder einigen Personen systematisch, oft und während längerer Zeit mit dem Ziel

und/oder E=ekt des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt angegri=en wird (siehe dazu auch das

Rundschreiben des Bundeskanzleramts, GZ BKA-931.015/0002-III/7/2005). Um Mobbing hinkünftig zielsicher und

schnell unterbinden und ahnden zu können, um die Informiertheit und Bewusstseinsbildung unter den Bediensteten

zum Thema ‚Mobbing' zu fördern, aber auch um gegenüber den Bediensteten klarzustellen, dass es sich bei einem

derartigen Verhalten um eine Dienstp>ichtverletzung handelt, sieht der neue § 43a BDG 1979 deshalb eine eindeutig

formulierte Verp>ichtung der Bediensteten zum achtungs- und respektvollen Umgang miteinander vor. Mit der

Textierung dieser Bestimmung wird - um eine überschießende Ahndung von zwischenmenschlichem Fehlverhalten

hintanzuhalten - an die ständige Rechtsprechung des VwGH angeknüpft, der zufolge nicht jede spontane

Gemütsäußerung etwa einer oder einem Vorgesetzten gegenüber ‚auf die Goldwaage gelegt' wird (vgl. VwGH

11.12.1985, 85/09/0223; 4.9.1989, 89/09/0076) und disziplinarrechtliche Folgen nach sich zieht. Nur dann, wenn ‚die

menschliche Würde eines Kollegen oder Vorgesetzten verletzt' oder die dienstliche Zusammenarbeit und damit der

Betriebsfriede ‚ernstlich gestört' wird (vgl. VwGH 11.12.1985, 85/09/0223; 16.10.2001, 2001/09/0096), ist das Verhalten

disziplinarrechtlich zu ahnden (vgl. ErläutRV 488 BlgNR 24. GP 9, 16).Nach den Materialien zur 2. Dienstrechts-Novelle

2009, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 153 aus 2009,, mit der Paragraph 57 a, RStDG eingeführt und zur Erläuterung

insoweit auf die Ausführungen zu dem mit derselben Novelle gescha=enen Paragraph 43 a, BDG 1979 verwiesen

wurde, versteht man unter Mobbing eine kon>iktbelastete Kommunikation am Arbeitsplatz unter Kolleginnen und

Kollegen oder zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei der die angegri=ene Person

unterlegen ist und von einer oder einigen Personen systematisch, oft und während längerer Zeit mit dem Ziel

und/oder E=ekt des Ausstoßes aus dem Arbeitsverhältnis direkt oder indirekt angegri=en wird (siehe dazu auch das

Rundschreiben des Bundeskanzleramts, GZ BKA-931.015/0002-III/7/2005). Um Mobbing hinkünftig zielsicher und

schnell unterbinden und ahnden zu können, um die Informiertheit und Bewusstseinsbildung unter den Bediensteten

zum Thema ‚Mobbing' zu fördern, aber auch um gegenüber den Bediensteten klarzustellen, dass es sich bei einem

derartigen Verhalten um eine Dienstp>ichtverletzung handelt, sieht der neue Paragraph 43 a, BDG 1979 deshalb eine

eindeutig formulierte Verp>ichtung der Bediensteten zum achtungs- und respektvollen Umgang miteinander vor. Mit

der Textierung dieser Bestimmung wird - um eine überschießende Ahndung von zwischenmenschlichem Fehlverhalten

hintanzuhalten - an die ständige Rechtsprechung des VwGH angeknüpft, der zufolge nicht jede spontane

Gemütsäußerung etwa einer oder einem Vorgesetzten gegenüber ‚auf die Goldwaage gelegt' wird vergleiche VwGH

11.12.1985, 85/09/0223; 4.9.1989, 89/09/0076) und disziplinarrechtliche Folgen nach sich zieht. Nur dann, wenn ‚die

menschliche Würde eines Kollegen oder Vorgesetzten verletzt' oder die dienstliche Zusammenarbeit und damit der

Betriebsfriede ‚ernstlich gestört' wird vergleiche VwGH 11.12.1985, 85/09/0223; 16.10.2001, 2001/09/0096), ist das

Verhalten disziplinarrechtlich zu ahnden vergleiche ErläutRV 488 BlgNR 24. Gesetzgebungsperiode 9, 16).
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